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Wie die Bundesrepublik sich in den fünfziger Jahren nachhaltig 
renazifizierte.  in‘ Gespräch mit dem ~trafrechtler Ingo Müller 

. . 

t 2*.- 

I 
r : ~ a s  geht bis in meine ~indhe&$&&&te und bei mir angefragt hat, habe ich die 

aufeinemhternat in~lön/~i#f$$ Gelegenheit gesehen, das alles einmal aufzuar- 
erste Nationalpolitische Enie " beiten. 

hungsanstalt (Napola) des ganzen Reichs. Na- Wiefunktionierte nun die perfekte Zusammen- 
türlich war das keine Napola mehr, als ich dort &t der drei Staatsgewalten bei der umfassenden 
war, aber die Lehrer waren noch dieselben und Verschonung von NS-Tdtem im Nachkriegsdeutsch- 
der Tagesablauf war auch weitgehend wie da- land? 
mals. Man hatte ja, wie in anderen Lebensbe- Ich bin, je länger ich mich mit der Ge- 
reichen auch, vieles beibehalten. Erst nach dem schichte befasse, desto mehr zu der Überzeu- 
Abitur ist mir bewußt geworden, wer meine Mit- gung gekommen, dap die Gesetzgebung von 
Schüler waren. Der Sohn des Pallschbmjäger- Anfang an darauf angelegt war, die Nazis mög- 
generals Rarncke, der in den frühen sechziger - lichst glimpflich davonkommen zu lassen. Beim 

I Jahren eine große Kontroverse mit Ench Kuby Grundgesetz hat das schon angefangen. Die Al- 
über die Rolle der Wehrmacht ausgefochtenhat. , Kerten hatten in ihrer Moskauer Erklärung 
Die Söhne der Generale Fromm und Krebs - der I p t N o v e m b e r  1943 beschlossen, daß in Nürn- 
eine hatte eine zwiespältige Rolle im ~20 .  Juli« b a g  nur die Haupttäter verurteilt werden, die 

i gespielt, der andere bis zum Untergang zu sei- anderen sollten jeweils an die Länder ausgelie- 
nem Führer gestanden -, der Sohn des Feld- fert werden, in denen sie ihre verbrechen be- 
marschalls von Rundstedt und die Söhne gangen hatten. Die schlimmsten Verbrechen 
Reinhard Heydrichs, also Söhne vieler großer sind ja aqßerhalb der Reichsgrenzen begangen 
Nazis. Und wie Jesuitenschulen die besten worden. Aber in Artikel 16 des Grundgesetzes 
Atheisten hervorbringen, hat diese Ausbildung hat man festgelegt, daß kein Deutscher zur Straf- 
wohl auf mich gewirkt. Ich habe auf das Inter- verfolgung ans Ausland ausgeliefert werden 

Ingo Müller wurde ,+z h Nordböhmen nat mit seiner Napola-Ordnung allergisch rea- diirfe. Das ist zwar aus der Weimarer Reichs- 
geboren, wuchs in Holsteh auf, studierte giert. Jura habe ich studiert auf Anregung von Verfassung abgeschrieben, aber dort waren die 
Rechts- und Politisch Wissenschaften und Onkel Kurt, ein jovialer, netter älterer Herr. Taten der Vergangenheit, die Kriegsverbrechen 
war nach vetsdlledenen Tätigkeiten ais Do- Kurt Jaager war früher Erster Staatsanwalt am des Ersten Weltkriegs, ausdrücklich ausgenom- 
zent und -ter seit 1995 Pm- Volksgerichtshof Bei ihm habe ich auch seinen men. Eine solche Ausnahmeklausel fehlte im 
fessor für Straf- und Stdprozeßrecht an Freund Hans,-Joachim Rehse kennengelernt, Grundgesetz, womit man der Verfolgung im 
der Polizeihochshule Hamburg sowie de- den letzten angeklagten Richter des Volksge- Ausland einen Riegel vorgeschoben hat. 
ren Rektor. Seit mag lebt ei in Berlin. Von richtshofs. Christian Fnedrich Delius hat nach Dann das 131er Gesetz: Im Artikel 131 des 
seinen zahlreichem Veröffentlichungen zu dem skandalösen Freispruch Rehses das hinrei- Grundgesetzes steht, daß die Rechtsverhält- 
Straf- und Strafpmzeßieeht d e  zur juri- ßende Buch Mein Jahr als Mörder über ni* der nationalso-chen Beamten durch 
stischen Zeitgeschichte ist die b e b t e s t e  schrieben. Jaager und Rehse waren wie . Gesetz zu regeln seien, im Parlamentarischen 
die erstmals 1987 erschienene Studie F d t -  bekannt mit Franz Schlegelberger, fiir * ' h t  hätte man das nicht geschafft. Im Gesetz zur 
bareJuristen, die unbeud* Ver@u@n- eine Gesetzessammlung bearbeiteten. * Ausführung dieses Artikels 131 hat man dann 

sekretär Schlegelberger war der allen l2irIen Rechtsanspruch auf wiederebtel- 
klagte des Nürnberger Juristenprozesses. Man hing gegeben; ausgenommen waren nur dieje- 

I hat ihn dort zu lebenslangem Zuchthaus verur- nigen, die im Entnazifiziemgwerfahren zu 
teilt, aber schonnach zwei Jahrenwar er wieder Hauptbelasteten erklärt worden waren, und 
frei und hat in Schlemig-Holstein weiter ge- Gestapo-Beamte. Nun muß man berücksichti- 

gen, daß die drei Westwnen ja nicht mal die 

i Zeiten kenntlich machten und ihre weitgehend s Studiums ich dann Hälfte des ehemals Großdeutschen Reiches aus- 
ungebrochenen KarriUen in der bundesdeutschen auf merkwürdige inhaitliche Kontinuitäten ge- machten. Aber aus allen Teilen des Reichs, aus 
Nachkriegszeit beschrieben. In zahlreichen voma- stoßen. Als gewissenhafter Student habe ich, den verlorenen Ostgebieten, aus der sovijetisch 
gen und Veroflentlichungen beschafigen Sie sich wenn das Reichsgericht in Entscheidungen des besetzten Zone und aus den zahlreichen ehe- 

( bis heute mit den ~ t i o ~ o z i u l i s t i s c h e n  'i'ittern. Bundesgerichtshofs zitiert wurde, dessen Ent- mals besetzten Ländern strömten alle Staatsbe- 
I In einem Vortrag im Berliner Dokummtations- Scheidungen meist nachgelesen und dabei oft diensteten in die Bundesrepublik und machten 

Zentrum »Topographie des Terrors« bilanzierten gedacht, michlaust der Affe. Da wurden beden- ihren Rechtsanspruch geltend. Die Stellen wa- 
Sie, daJ es ein regelrechtes Stmfuereitelungskar- kenlos Urteile zu »Blutschutz«-Sachen zitiert, ren ohnehin schon überbesetzt, aber wenn man 
tell gegeben habe, und Sie sagen darüber hinaus, Rechtskonstmktionen, die das Reichsgericht jemanden brauchte, konnte man nur die alten 
daJ alle drei StaatsgcuiaitenimNachkrkgsdeutsch- zur Auslegung des »Gesetzes zum Schutz des Nazis einstellen, denn die hatten einen An- 
land bei der Strafvmchonung der NS-Tdterperfekt deutschen Blutes und der deutschen Ehre« ent- spruch darauf. In den frühen Jahren der Bundes- 
zusammengearbeitet hatten. Was waren undsind wickelt hatte. Damals habe ichangefangen, Ma- republik war also das Parteibuch der NSDAP 
Ihre Beweggründe, diese Art von Tdterfo rial zu  sammeln, und hatte bald einen gro- geradezu Voraussetzung für den Einstieg in den 
betreiben? 1-i' . F '  , s der Kinder-Verlag einen Autor öffentlichen Dienst. 
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: Nach dem Zusamrnenbmch der DDR wur- 
de gesagt: Mit der Stasi machen wir es genau 
wie mit der Gestapo damals. Es gab aber einen 
wesentlichen Unterschied: Man hat in der frü- 
hen Bundesrepublik durchaus die Leute des 
Reidissicherheitshauptamts wieder eingestellt, 
die hatten nur keinen Rechtsanspruch. Manche 
Behörden haben die sogar vorrangig eingestellt, 
weil die anderen ja einen Rechtsanspmch hat- 
ten. So daß es Anfang der fünfziger Jahre zu ei- 
ner regelrechten Renazifizierung kam. Das 
Wort haben die Amerikaner geprägt und damit 
die Verhältnisse in ihrer Besatzungszone be- 
schrieben. 

Eine »Renazifiziemng«, die Sie in der Folge als 
verhängnlivollfir die bundesdeutsche Demokratie 
bezeichnen. 

Ja. Egon Bahr sagte zwar, das habe doch 
wunderbar geklappt, wir haben die Nazis alle 
gut integriert. Aber man kann schwer sagen, 
wie es sonst gegangen wäre. Diese furchtbaren 
fünfziger und sechziger Jahre hätte man sich 

I vielleicht ersparen können. 
Oft begegneten die Opfer ihren ehemaligen Pd- 

-J 

~ d d i g u n ~ &  von ~az i -~ä te rn  im Ausland zu 
bezahlen. Sie wollte sogar Eichmannfi Verteidi- 
gungskosten tragen. Das führte zu einer W- 
toverse innerhalb der Bundesregierung, das , .ten Reich«. 
Kanzleramt befürchtete eine schlechte Presse  ur einige Haupttäter - Hitler, Himmier, Hey- 
im Ausland, Aber der Staat lsrael hatte ein , ,&ch oder Hiuer, Himmler, Kaltenbrunner -, i t  

i?h&en und hat schiießlich Dr. Servatius, den ' '%&d alie anderen waren nur Gehilfer~' 
Verteidiger Eiehrnanns, nun Pflichtverteidiger " Mwde ohne Tdter? 
bestellt und d b s t  bezahlt. -. - Ja, da hat es bisweilen regelrechte Verstol- 

Also hat I s d  der BundesrepubIik aus einer L L erungen gegeben, wenn zum Beispiel das 
Verlegenheit hcMusgehoIfen? gericht Hannover den, der einen Mord 

Ja, aus einu großen Verlegenheit. Die Zen- begangen hatte, als W e n  bezeichnete und 
traie Redhtsschutzstelle hat auch nicht nur den, der den Mordbefehl gab, als Anstifter. Es 
Legaies gemacht. Sie hat eng mit dem RDten gab nur die beiden, keinen Dritten; buchstäb- 
Kreuz nisammengearbeitet und mit der Stillen lich eine Tat ohne Täter. In der Folge hat die 

Justiz dann fast alle zu Gehilfen gemacht, selbst 

m t  s~hmbtischtätix wie Einsatzgmppenleiter und 
I ßundesaericht. 1s-Veraanaenhe 'ibteilungsleiter im Reichssicherheitshauptamt 

nigem. I 
Das war besonders bitter. Sie mußten &- 

ren, daß der Frieden mit den Tätern auf dem 
Riicken der Opfer geschlossen wurde. Aufdie Zu- 
stimmung der Opfer hat man damals verzich- 
tet, das waren ja ohnehin nicht so viele. Und 
Tote können nicht mehr wählen. Man hat sich 
ganz auf die Integration der Täter konzentriert. 

Und diese Schlußstrichmentalitdt war einge- 
bettet in eine allgemeine Zustimmung in der &öl- 
km»ig? 

Allgemein kann man nicht sagen. Natürlich 
gab es immer loitische Stimmen, aber manhat 
beber auf die Masse gehört und das war die 
Volksgemeinschaft, die irgendwie dumpf wei- 
terexistierte. Man mußte diese Volkseemein- 
schaft irgendwie zufriedenstellen, undvdas hat 
man gemacht, indem man die Täter schonte. 

Jetzt haben wir über die Gesetzgebung gere- 
det Erst in den letzten Jahren ist der Beitrag der 
Exekutive richtig ans Licht gekommen. Dip 
Studie Das Amt über das Auswärtige Amt ha 
auch die im Archiv des ~uswär t i~en Amtes la 
gernden Akten der Zentralen Rechtsschutz- 
stelle verarbeitet. Diese Regiemngsstelle war 
schon vor Gründung der Bundesrepublik vom 
Länderrat, dem Vorläufer des Bundesrats, ein- 
gerichtet worden. Ais die Bundesrepublik ge- 
gründet wurde, hat man die Rechtsschuustelle 
ins Justizministerium verlagert, und als es eu 
diplomatischen Konflikten um die Bestrafungi, 
der NS-Täter kam, im wesentlichen zwischen 

MB%. die beide Fluchthiüe geleistet haben. Die 
Zentrale Rechtsschutzstelle erfuhr als staatliche 
Behörde regehdlßig sehr M, wenn irgendwo 
ermittelt wtirde. Und dann hat sich etwas ent- 
wickelt, das in der Literatur »Warndienst West« 
genannt wird. Die Rechtsschutzstelle infor- 
mierte das Rotc Kreuz, dieses sorgte dafür, daß 

~uch in hozessen, die wie Leuchttürme aus der 
Rechtsprechung herausragen - die ~ r a n k h r t p  
Auschwitz-Verfahren oder der Lischka-Prozeß 
in Köln - haben diese mehrfach vom Bund-- 
gerichtshof bestätigte Rechtsprechung an& 
wandt. Womöglich wären die Urteile nicht re- 
visionsfest gewesen, wenn man die angeklag- 
ten Mörder als Täter bezeichnet hätte. 

Sie schreiben, d<lp das wirksamste Mittel, die 
VerjoIgung von NS-Verbrechen zuzuerhindem, die 
Verjiikrungsvorschriftrn gewesen seien. Ist es rich- 
tig, durch Re eine noch größereh.ozt&etie als 
die Auschwitz-Prozesse verhindert wmdm ist? 

Ja, eindeutig. Denn nachdem man zunächst 
eine Amnestie für die nEndphasen-Verbrechen<< 
erlassen hatte, ließ der Gesetzgeber 1960 alle 
Totschlagstaten sang- und klanglos verjähren. 
Danach ging es nur noch um die Taten, auf die 
lebenslanges Zuchthaus stand, &o um Mord 
Und diese Mordtaten wären nach damaligem 
Recht 1965 verjährt. So fand 1964 eine der gro- 
ßen Verjähnmgsdebatten statt, in deren Folge 
man den Verjähningsbeginn auf den L Januar 
1950 verlegte. Nach den Verjährungsvorschrif- 
ten ruht nämlich die Verjährung, wenn ein 
gesetzliches Hindernis der Verfolgung entge- 
qensteht. Da die deutschen Gerichte bis zur ~~ der Bundesrepublik die grwten Ver- 
brechen Nazi-I3eutschlands gar nicht verfolgen 
duaten beziehungsweise nur von Fall zu Fall 
mit alliierter Genehmigung, also die Taten, de- 
ren Opfer nicht Deutsche waren oder die au- 
^erhalb der Grenzen Deutschlands begangen 
mrden, bestand ein gesetzliches Verfolgungs- 

h &. Mit der Verlegung des Verjährungs- 
beguins hatte man bis Ende 1969 Zeit gewon- 

j 
4 

nen. Rechtzeitig 1969 verlängerte der Bundestag 
die Mordverjährungsfrist auf30 Jahre, und 1979, 

Frankreich und Deutschland, ist diese Stelle ins die Beschuldigten gewarnt wurden, und die kurz bevor auch diese Frist abgelaufen wäre, &F 
Auswärtige Amt verlagert worden. ihr Leiter- StiUe Hilfe organisierte die Flucht. Nachweis- erklärte er den Mord für umerjähbar. 
war Hans Gawlik, im Dritten Reich Staatsan- lich für Klaus Barbie, wahrscheinlich hat sie Gerade während der Auschwitz-Prozesse I 

walt, nach dem Krieg der eifrigsteVerteidiger in auch Eichmann und Gelen weniger bekannten fand die erste Verjähmgsdebatte statt. Fritz 
Nürnberg. Er wurde als Beamter wieder einge- . Nazis gehoifen, sich ins Ausland abzusetzen. Bauers konsequente Verfolgung der Verbrechen \ 
stellt und in der Folge bis zum Ministerial- Dennoch haben dann erst vereinzelt in den in Frankfut ließ die alten Eliten befürchten, 
direktor befördert, dem höchsten Beamtenrang ,, finfnger und vennehrt in den sechziger Jahren da8 weitere und womöglich noch größere 
überhaupt. Die Zentrale Rechtsschutzstelle hat- Prozesse vor deutschen Gerichten stuttgefunden. Sie Verfahxen stattfinden könnten. Das war nicht 

! 
te die Aufgabe, Entlastungsmaterial für die aber sagen, dieJustiz habe mit ihren Rechtskon- ganz unberechtigt, denn Auschwitz war ein 
Nazi-Täter zu sammeln, zu ihren Gunsten die stmktionen rrgclrecht dafur gesorgt, die Tdter Komplex, aber geplant wordw waren die 
öffentliche Meinung zu beeinflussen und alie sehr milde oder keine Strafen erhielten. .- Verbrechen im Reichssicherheitshauptamt. 1 
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Q ' 1 3nd in Berlin iief6iereits ent#6&ende Er- 
mi .iungen. 

E ären also d i d  die sogenannten Schreib- 
tisc \L tater im Visier der Staatsanwaltschaft gewesen. 

Ja, denn in Awchwitz waren ja die Leute, 
die an der »Front« standen, die Awfh-enden, 
die im Blut gewatet sihd. Aber die Befehlsgeber 
- Eichmann, Hagen, Six - im Reichssicher- 
heitshauptamt hatte man in Franldurt noch gar 
nicht ins Visier genommen Gegen sie wurde 
jedoch in Berlin ermittelt. Und während die 
zweite Verjährungsdebatte lief, 1968, denn Ende 
1969 wäre ja die Mordverjähnuig eingetreten, 
gab es eine Gesetzesänderung, die offiziell als 
»Panne«, von Kritikern aber als Amnestie durch 
die Hintertür bezeichnet wird: die Einfügung 
des Paragraphen 50 Abs. 2 - das ist heute Pa- 
ragraph 28 Abs. i SGB. 1968 wurde das Ord- 
nungswidrigkeiteagesetz geschaffen, und in 
der Folge mußten an die u o  Gesetze geändert 
werden. In diesem Wust einzelner, meist margi- 
naler Gesetzesändeningen war eine mit erhebli- 
cher Sprengkraft, der besagte Paragraph 50 
Abs. 2 StGB. Danach ist die Strafe des Gehilfen 
zu mildem. Eigen- spräche nichts dagegen, 
aber die Änderung hatte angebiichunvorherge 
sehene Auswirkungen auf die Verjahnuig. Vor- 
her galt fiir Gehilfen theoretisch die gleiche 
Strafe wie für Täter, das heißk auch die gleiche 
Ve jährungsfrist. Wenn die Strafe des Gehilfen 
aber nicht nur gemildert werden kann, sondern 
zwingend zu mildem ist, dann beträgt sie höch- 
stens 15 Jahre, und Straftaten mit einer Höchst- 
strafe von 15 Jahren waren am 8. Mai 1960 ver- 
jährt. Indem man ins Einfühningsgesetz zum 
Ordnungswidrigkeitengesetz geschrieben hat 
»Die Strafe des Gehilfen ist zu miidem((, hat 
man indirekt gesagt. Aiie Taten von Gehilfen 
sind verjährt. Und da fast alle nur W e n  wa- 
ren, glich diese kleine GesetzeMndening einer 
Generalamnestie. Bald darauf wurden die in 
Berlinvorbereiteteni8 Verfahren gegen dieMör- 
der im Reichssicherheitshauptamt eingestelk 

Das he$t aber, wenn man die Konsequenzen 
betrachtet, und Sie mcssrn ja den Prozessen gerade 
auchfur Historiker einen großen Materialwert zu, 
ist hier unglaublich uirl an Zeugenschaft und &- 
weismaterial verlorengegangen. Und derPnueß war, 
wie Sie sagen, unklagere$ Wie hoch kann man den 
Ausfall dieses Prozesses heute einschdtm? 

Höher, als wenn der Auschwitz-hozeß aus- 
gefallen wäre. Denn es ging um die Schreib- 
tischtäter, die d e s  geplant hatten, nicht nur die 
Morde in den Vernichtungslagern, sondern 
auch die Erschießungen in F d e i c h ,  Itaiien 
und Griechenland und die Erfassung deir Juden 

Berlin, die ganze Staatsgewalt, auch die Schutz- 
polizei, die Sicherheitspolizei und die Gestapo. 
Man hätte mit diesem Prozeß dem »Dritten 
&ich<< jede Legitimation entziehen können. 

Das Bundesjustizministetium hat jüngst eine 
Kommission damit beauftragt, die ~Kontinuitdt des 
nationalsorUr1istkhen Deutschlands in das Regie- 

»~raebers ~ u c h  gilt 
schon jetzt als 

nrngshandeln da Bundesministeriums derJus 
der Nachkriegszeit derfinfziger und sechziger 
r e ~  zu mitersuchen. Der mit der Untersuchu 
auftragte Strafrechtler Saflerling sagt: )gu 
haben nicht nur Rechtsbeugung begangen, so 
auch Verbrechen gegen die ~enschlichkeit, neuen sozia 
undFolter.« Was erwarten Sie, der sich sofruh mit 
dieser Materie auseinandergesetzt hat, Neues vorr . 
diesen ~ n t m h u n g e n ?  4 

Ähnliches hat der Bundesgerichtshof scho~"* ff . L)er ~~ieat? l  
r. 

 in November 1995 über die 

1 
Fortwirken von Gedankengut ... 

bis ins Regierungshandeln - 
ja, bis ins Regierungshandeln, dann 

den von einem Nazi-Juristen, der reihenweise 
Nichtjgkeitsbeschwerden beim Sondergericht 
erhoben hat, mit Anträgen auf Todesstrafe we- 
gen Nichtigkeiten? Das ist Eduard Dreher, der 
ehrenwerte Urahn aller Strafrechtler im Justiz- 
ministerium, auf den sich die Rechtswissen- 
schaft noch heute gern beruft. ich glaube 
nicht, da$ man in der Lage ist, diese Kontiniti- 
täten aufzuzeigen und eine Untersuchung, die 
das ergibt, offiziell zu veröffentlichen. Skep- 
tisch bin ich, weil da Kontinuitätslinien aufge- 
zeigt würden, die nicht einmal die großartige 
Studie Über das Auswärtige Amt gezogen hat: Wdem &ngl~s@qnvon Ursel Schafer, HaNFreundl 

wer da so weitergemacht hat wie vorher. Wie und 5 t t s a n  Ce&a.er,,cqclSecten. geb..c&,s [D). 

man die alten Nazi-Diplomaten gezielt einge- 
setzt hat, vorzugsweise-in arabischen b d & ,  
und wie man über deren Antisemitismus das 
gute &wernehmen zu den Arabern hergestellt 

. % 

9" Seit der Windung des Kredits vor 
$, - Jahcen treibt das Versprechen 

hat. So war es ja, aber in dieser Klarhg steht I ak. auf ~ückzahlung ~enschen in die 
das nicht anmal in der wrdienstvollen Unter- 
suchung üba das Auswärtige Amt. 

Und das erwarten Sie jetzt erst recht nicht 

9 Sklaverei. Die &schichte der 
Menschheit erzählt David Graeber 

k m  ... I als eine Geschichte der Schulden: 
... Justizministerium. Nein. Aus den ge- I * eines moralischen pri-. hs nur 

aannten Gründen erwarte ich das nicht. Über 
den Charakter der Justiz im Nationalsozialis- 
mus herrscht inmischen Einigkeit, für die hat 

I -  
= ,  

, die Macht der Herrschenden stützt. 
, Damit durchbricht er die Logik des 

der BGH, wie schon erwähnt, Geit5 1995 klare 1 5. Ka~ftalismus und befreit unser 
in ganz Europa. A l b  wäre zur Sprache gekom- Worte gefunden, Korrumpierung der Rechts- :.% ., 
men in einem Pro@ gegen das Reichsicher- pflege, »Blutjustiz« und so weiter. Aber die I anken vorn ~rimst der ~konomie 

G',: 

heitshauptamt. Das wäre der gr@e Reinigungs- ~achlaie~szeit und ihren Antikommunismus 
akt gewesen, den Fritz Bauer sich erhofft hatte. wird man wohl kaum als Fortwirken national- 

Und derfiel aus. soPalistischen Denkens bezeichnen wollen. Da- 
Der ist unterbunden worden. in diesem bei ist der der gleiche wie im »Dritten Reich«. 

ProzeJ hätte das ganze »Dritte Reich« vor Ge- Das Feindbild »Judec< mußte man aufgeben. 
ncht gestanden. Bei Auschwitz konnte man Aber gegen die Kommunisten konnte man wei- - - 
noch sagen, das war eine singuiare &schei- termachenwie zuvor. L 

nung, die ugendwo in Polen stattfand. Aber das LYr13 
Reichssicherheitshauptamt war die Zen& in ' ach: KarI H. ldiesei - - r I ,. 
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